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sammenwi rlcens der Sicherungskräfte in und außerhalb der Untersu- 
chungshaftanstalt sein.

Im Rahmen der notwendigen Erhöhung der v o r b e ugenden Sicherung der 
Untersuchungshaftanstalten erlangt die sicherheitspolitische D u r c h 
dringung der Objekt-Umweltbeziehungen und ihre abwehrmäßige Siche
rung generell an Bedeutung. Vor allem die bestehenden K o m m u n i k a t i o 
nen der Untersuchungshaftanstalten mit der Außen- und Umwelt, wie

der Zutritt von Personen bzw. die Zufahrt von Fahrzeugen aus dem 
zivilen Bereich in die Untersuchungshaftanstalt zum Zwecke der 
Ve r -  und Entsorgung, der Durchführung von I n v e s t i t i o n s - , Re p a r a 
tur- und Instandsetzungsarbeiten sowie zur Wartung von Eiektrizi« 
täts-, Gas-, W a s s e r -  und Wärmeversorgungsanlagen,

der Zutritt von Personen in die Untersuchungshaftanstalt zur B e 
suchsdurchführung mit Verhafteten (Rechtsanwälte, diplomatische 
und konsularische Vertreter, Angehörige von Verhafteten, S achver
ständige, Vertreter von Betrieben und Kollektiven),

Personen- und Fahrzeugbewegungen sowie Einsichtmögliehkaiten durc 
außenstehende Personen unmittelbar am Objekt

sind infolge ihrei rzungsmoglichkeiten für feindliche Aktivitäten
gegen den Untersuchungshaftvollzug des MfS noch zielgerichteter u n 
ter Kontrolle zu halten und politisch-operativ abzusichern. Zwar1sind w e i s u n g s g e m ä ß “ Personen, die zum Zwecke von Dienstleistungen, 
Reparaturausführurigen und ähnlichem die Dienstobjekte bzw. Dienstge- 
bäude des MfS betreten müssen, vor dem Betreten der Objekte oder 
Dienstgebäude hinsichtlich Zuverlässigkeit, Sicherheit und Eignung 
zu überprüfen, jedoch wird diese Aufgabenstellung noch nicht in a l 
len Diensteinheiten der Linie XIV mit der erforderlichen T i e f g r ü n 
digkeit und in dem notwendigen Umfang realisiert. Neben der o b l i g a 
torischen FlO-Oberprüfung sind im Interesse exakterer P e r s o n e n a u f 
klärung vor allem eine verstärktere Nutzung der Möglichkeiten o p e 
rativer Diensteinheiten sowie der Organe des Zusammenwirkens zum E r 
halt operativ-relevanter Hinweise bezüglich der genannten P e r s o n e n 
kreise unumgänglich. 1

1 Vgl. Anweisung 3/68. des Ministers


